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A) Baukostenzuschuss (gem. 3.6 der Ergänzenden Bestimmungen) 
  
 Der Baukostenzuschuss für sogenannte Altanlagen beträgt je m²  

Geschossfläche 2,05 EUR (netto) bzw. 2,19 EUR (brutto). 
  
  
B) Hausanschlusskosten für Neuanschlüsse und 
 Veränderungen bestehender Hausanschlüsse 
  
 Die Hausanschlusskosten werden nach Ziffer 4.2 der Ergänzenden Be-

stimmungen für die Anschlussgrößen bis DN 40 pauschal berechnet. 
  
 Die Leitungskosten je Hausanschluss im öffentlichen Bereich einschließ- 

lich der zugehörigen Armaturen sowie der Hauseinführung und Endarmatur 
werden per Durchschnittskalkulation berechnet. 

  
 Hinzu kommt im privaten Bereich eine Meterpauschale. 
  
 Anschlussgrößen ab DN 65 werden entsprechend dem jeweils entstan- 

denen Aufwand berechnet. 
  
  
 Tiefbauarbeiten für Hausanschlüsse 
  
 Der zum Zeitpunkt des Anschlusses erforderliche Leitungsgraben ist nach 

Angaben der Stadtwerke Waiblingen herzustellen. Die zur Herstellung des 
Hausanschlusses notwendigen Tiefbauarbeiten werden mit Hilfe des jewei-
ligen Jahrestiefbauunternehmens der Stadtwerke durchgeführt. 
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C) Inbetriebsetzung 
  
 Für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage werden jeweils nach den gülti-

gen Arbeitsstundensätzen für Wasserzähler QN 2,5 / 6,0 / 10,0 m³/h 
  

1 bis 2 Zähler 1 Arbeitsstunde 
3 bis 4 Zähler 2 Arbeitsstunden 
5 bis 7 Zähler 3 Arbeitsstunden 
8 bis 10 Zähler 4 Arbeitsstunden 

11 bis 15 Zähler 5 Arbeitsstunden 
16 bis .... Zähler 6 Arbeitsstunden 

  
 für Großwasserzähler QN 15 / 25 / 40 / 60 / 150 m³/h 
  

  pro Zähler 6 Arbeitsstunden 
  
 verrechnet. 
  
  
D) Zahlungsverzug, Einstellung und 
 Wiederaufnahme der Versorgung 
  
 Es werden berechnet: 
   EUR netto EUR brutto

1. für jede erneute schriftliche Zahlungs-
aufforderung 3,00 *) 

   
2. für jeden Einsatz eines Beauftragten 

der Stadtwerke Waiblingen GmbH  
   

 • zum Einzug einer Forderung 19,50 *) 

 • zur Einstellung der Versorgung 19,50 *) 
 • zur Wiederinbetriebsetzung einer 

Kundenanlage während der übli-
chen Arbeitszeit 

19,50 22,62

 • bei Einsatz außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit auf Veranlassung des 
Kunden 

die Kosten nach Aufwand 

  
  
  
  

E) Sonstige Bestimmungen, Zahlungsverkehr 
  
 Gebühren, die von Geldinstituten dem Kunden in Rechnung gestellt wer-

den, kann der Kunde nicht an die Stadtwerke Waiblingen weiterberechnen. 
  
 Für Aufwendungen, die durch die Nichteinlösung von 

Kundenschecks oder bei der Rücklastschrift entstehen, 
berechnen die Stadtwerke Waiblingen die von den Geld-
instituten erhobenen Beträge zuzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr von 2,60 EUR *) 

  
 an den Kunden weiter. 
  
  
F) Steuern und Abgaben 
  
 Die gerundeten Bruttopreise enthalten die Mehrwertsteuer von zur Zeit  

7 %. 
  
 Die mit *) gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
  
  
G) Inkrafttreten 
  
 Die Anlage zu den Ergänzenden Bestimmungen tritt am 01.01.2002 in 

Kraft. 
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